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Anmeldung
Anmeldeschluss ist der 9. August 2019.
Maximal 120 Teilnehmende.
Berücksichtigung in der Reihenfolge der Anmeldungen.
Nachmeldungen sind möglich, falls freie Plätze vorhanden sind.

Online-Anmeldung unter: www.rwi.uzh.ch/zfr

Kosten
CHF 300.– (für Angehörige der UZH CHF 150.–)
Inklusive Pausenverpflegung, Mittagessen und Tagungsunter-
lagen. Im Anschluss an die Tagung erscheint ein Tagungsband, 
den alle Teilnehmenden kostenlos erhalten.

Konditionen
Einzahlung über PC-Konto Nr. 31-897877-7, Rechnungswesen 
der Universität Zürich, Wissenschaftliche Tagung ZfR,  
8001 Zürich.
IBAN: CH62 0900 0000 3189 7877 7

Eine schriftliche Abmeldung ist bis zum 16. August 2019  
möglich. Bei Abmeldungen nach diesem Datum erfolgt keine 
Rückerstattung der Teilnahmekosten.

Auskünfte
Universität Zürich
Zentrum für Rechtsetzungslehre
Adrian Boxler
Rämistrasse 74/46, 8001 Zürich
Tel.: +41 44 634 42 25
Fax: +41 44 634 43 68
E-Mail: zfr@rwi.uzh.ch
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Übersicht Programm

Inhalt
Die meisten Rechtsfragen lassen sich heute nur unter Beizug der 
Rechtsordnungen mehrerer Gemeinwesen lösen. Eine einfache 
Submission in einer Gemeinde muss internationales Recht (GPA), 
bilaterale Verträge, Bundesrecht (BGBM), interkantonales Recht, 
kantonales Recht und allenfalls kommunales Recht berücksich-
tigen. Solche Mehrebenensysteme sind uns aus der Praxis ver-
traut. Wenig untersucht sind die Fragestellungen aus dem Blick-
winkel der Rechtsetzung: Wie bringt ein Bundesgesetz zum 
Ausdruck, dass kein Raum für ergänzendes kantonales Recht be-
steht? Wie weiss die Gemeinde, ob der Regierungsrat eine offene 
kantonale Norm zu konkretisieren hat oder die Gemeinde  
weitere Bestimmungen erlassen soll? Welche Schwierigkeiten, 
namentlich redaktioneller Art, ergeben sich, wenn Bund, Kan-
tone und Gemeinde europarechtliche Bestimmungen umsetzen 
müssen? Die 18. Tagung des Zentrums für Rechtsetzungslehre 
(ZfR) geht diesen und weiteren Fragen nach. Wie üblich fin - 
den am Morgen Referate statt, während der Nachmittag für  
Gruppenübungen reserviert ist. Erstmals wird es möglich sein, 
anstelle der Teilnahme an einer ersten Gruppenübung ein Refe-
rat anzuhören.

Zielpublikum
Fachpersonen aus der Wissenschaft, der Verwaltung und den 
Parlamentsdiensten sowie aus der Politik.

Methodik
Referate und Arbeit in Workshops

Datum/Zeit
Dienstag, 10. September 2019
09:15–16:45 Uhr

Ort
Universität Zürich Zentrum 
Rämistrasse 71
8006 Zürich 
KOL-G-201 (Aula)

Trägerschaft
Zentrum für Rechtsetzungslehre der Universität Zürich, 
Prof. Dr. Felix Uhlmann und Prof. Dr. Stefan Höfler

Morgen

09:15 Uhr
Begrüssung und Einführung

 – Prof. Dr. Felix Uhlmann, Universität Zürich

09:30 Uhr
Juristische Aspekte der Rechtsetzung im Mehrebenensystem

 – Prof. em. Dr. Tobias Jaag, Universität Zürich

10:20 Uhr Pause

10:50 Uhr
Redaktionelle Aspekte der Rechtsetzung im Mehrebenensystem

 – Prof. Dr. Stefan Höfler, Universität Zürich

11:40 Uhr
Inputreferat (nach Schwerpunkt)

12:30 Uhr Mittagessen

Nachmittag

14:00 Uhr

Erster Workshop (nach Schwerpunkt)

15:10 Uhr
Zweiter Workshop (nach Schwerpunkt)

16:20 Uhr
Schlusswort

ca. 16:45 Uhr Ende der Veranstaltung

Es stehen die folgenden Schwerpunkte zur Auswahl:

Schwerpunkt Europarecht

Inputreferat

Schweizerisches Europarecht
 – Prof. Dr. Matthias Oesch, Universität Zürich

Workshops

Praxisbeispiele zur juristischen Umsetzung von EU-Recht
 – Catherine Kropf, Bundesamt für Justiz

Praxisbeispiele zur redaktionellen Umsetzung von EU-Recht
 – Barbara Grüter und Dr. Markus Nussbaumer, Bundeskanzlei 

Schwerpunkt Nationales Recht

Inputreferat

Praktische Fragen zur Rechtsetzung im Schweizer
Mehrebenensystem

 – Prof. Dr. Felix Uhlmann, Universität Zürich

Workshops (zwei wählbar)

Praxisbeispiele zur Umsetzung des neuen Kindes- und
Erwachsenenschutzrechts im Kanton Zürich

 – Dr. Eva Vontobel-Lareida, Gesetzgebungsdienst Zürich

Praxisbeispiele zur Umsetzung von übergeordnetem Recht  
durch die Gemeinden

 – Dr. David Hofstetter, Universität Zürich

Praxisbeispiele aus dem Organisations- und Verfahrensrecht für  
die Zivil-, Straf- und Verwaltungsrechtspflege in den Kantonen

 – Prof. Dr. August Mächler, Titularprofessor an der Universität 
Zürich


